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RS OGH 1954/10/8 2Ob726/54,
7Ob115/57, 3Ob7/15y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1954

Norm

EheG §49 D

EheG §50

Rechtssatz

Wenn bloß § 49 EheG geltend gemacht wurde, kann eine verminderte Zurechnungsfähigkeit des Beklagten insoferne

von Bedeutung sein, als sie das schuldhafte Verhalten in milderem Lichte erscheinen lässt und dazu führen kann, die

Eheverfehlungen nicht als schwer zu bewerten.
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